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Eehr geehrte Damen und Herren,

in der Venraltun gsrechtssache
Borgttedt .r. Stadt Braunrchwelg

Streitgegenetand:
Versammlungerecht - Auflagen -

möchte ich die Beteiligten zur Vorberaitung
ratung in der Kammer über den dezeitigen

des Terming zur mündlichen Verhandlung nach Vorbe-
Sach- und Streitatand informieren:

Auch wenn ein Grundstückseigent0mer u. .U. zur v_orübergehehden Duldung einer Versemmlung
auf seinem Grundettick verpflichtel ist, weil Art. 8 GG gruädsätzlich auch das Interesse dee Ver-anetaltem an der NälgjY einem "eymbolhaltigen Ort" fuG Sctrl"ewig, U. v. rgoz.zoog . 3 A
23,5t97 'juris; Hess. vGH, B. v. 14.ö3.2003 - ö re oer)oi -juris; Diöiet, Ginzet, Knieeel, VereG;
lu-: .31;,.3999: 9 1 -!n sj ) .sch 
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!:,.T:13 ?ltr"I 99".9ryn4."tückseisenttrmers una deiÄlliemeinheir. Dazu zähten auch wirt-schaftliche oder betriebliche Inters$dn des.Grundstuctseigent{imere wie sie in den angefochte-
1en verfügungen Erwähnung finden. Ein solcher Falt cter Rächtsgutenolririon ist nach demGrundsaE praktischer KonkJrdanz unter strikter wahrung oes VätnartncraÄigreitsgrundsatzes zulösen.

Dabei kommt es allerdinge nicht darauf an, ob das Gericht das mit der Versammlung verfolgte An-Iiegen für berechtigt hä.lt-Das Vorbringen dee Klägers über die Gefahren der Gentechnik ist des-helb unter keinem Geeichtspunkt Stre-itgegenstand der vortiegenden Varf,ahren.

Die erete dar etreitgegenständlichen Verftrgungen ordnete eine Verp{lichtung zur Räumung dee"besetzten" Feldes blnnan einer stunde an. uiauhängig von der Fräge, ou äJi*r bei dieser ers.ten Vorf0gung (noch) um eine Auflage handelte ooer äüauch gie ecrron ats Auflöeungsverfügung
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anzusehen wärc, ist im Rehmen dar Pr0fung der Verhältnlsmäßigkeit dieser Maßnahme zu be-rückeichtigen, dass die Grundsttiokseigentümerin zunächst ( draiTage) gegen die Anwesenheit
des Klägers und weilerar E personen nictrt eingeschritten iet.

Nach Durcheicht der Akten hält es die Kammer für wahrscheinlic*r, dass die Außerungen des Ver-
waltungeleiters der Beigeladenen und das Verhalten der abwartenden polizeikräfie unter Beach-tung des Empfängerhorizontes des Klägern als jedenfalls vorübergehende Duldung seines verhal-
tene anzusehen sind. So hat die Bektagta mil Sänriftsatz vom 10.06.200g selbst vorgetragen, dass
den Teilnehmem mitgeteilt worden sei,-dass sie vorläufig auf dem Versuchsfeld geduldet wgrden,
eine unbdrietete Duldung aber nicht in Aussicht gestellt-worden sei. oie geilagte hat im aelben
SchriftgaE ausgeführt, ihr sei nicht bekannt, ob vor dem Eintreffen der Vertreter Cer Beklagten die-
ee Duldung eusdrücklich durch die Beigeladene gegenüber dem Kläger oder anderen Teilnehmern
zurÜc(genommen worden sei. Der Kläger trägt vor, dies sei niotrt deiFril g"*är"n. Der Akte istebenfalle niotrts dazu zu entnehmen, wann una mii welclrer Beteitigunj ti'ne *f"fte Rücknahme
der Dufdung vor dem Edass der angefoohtenen Verfügungen ourctioidBeklagte erklärt worden
soin soll.

Diesa Unklerheit der Situation, die nicht vorliegen würde, wenn die Beklagte - ebenfalls mit dem
berechtigtenZiel der Deeskalation - im Zusamhenepiel mit der Beigehdönen beispielsweise be-
lejf !m Sametag od_er Sonntag eine mit einer Frist äum Montag versehene Verfügung erlaseen
hätte banr, ausdrOcklich ctie Voltstreckung einer vorher ergang€nen Auflösungsveiugüng ausge-satä hätte, dürfte sich prozessrechtlich zu Lasten der Bekag6en auswirken.

Ea spricht Vieles dafü.r, dasa wegen des für die Kammer anhand der vorliegenden Fotoe ersichtti-
chen Umfanges der eingeörachtän G-egenstände (Zelte...) und der Daueräer ,'Besatzung,, ,on
inzwischen 3 Tagen eine Räumungsfriü von nur einer Sttinde jedenfalls dann faktiach kaum ein-
zuhellen urar, wenn man d.avon ausging, dass die Teilnehmer äie mltgebrachten Gegenstände ent-
fernen und mitnehmen eollten

Angesichtt der zumindest konkludent zuvor ausgesprochenen Duldung wäre eine solch kuze
Räumungsfriet auch aus dem Gedanken des vartrairensschuEes, E za2 BGB, nur dann verhält-
niemäßig, wenn sich die Situation im Zeitpunkt des Erlasaes OerVe-rfUgungan im Verhältnie zuder-jenigen zum Zeitpunh der Erteilung der tiuldung so nachhaltig und plo"tzliältrerändert hätte, daea
entweder_der Kläger vom Erl(lrschen der Duldung ausgehen musste oder eine so erhebliche Gefehr
fur polizeirechtlich geschtltzte. Rechtsgüter entständei war, daes die Einräumung einer längeren
Frist oder der frühere Erlass der VerfüIgungen aus ordnungsrechtlicher Sictrt nic[t menr mfrlictr
wer.

Ejne solche plÖtzliche unvorhersehbare Egkalation ergibt sich aber fär die Kammer nach Aktenlage
bieher nicht' Vielmehr ist die Rede davon, dass - kontinuierlich? - weitere Löcher gegraben worden
seien, weitere Beschädigungen am Zaun vorlagen und die Zahl uar aeteilig["n uon g auf oa. 20angewachsen eei. Zwar ist arischen den Beteiligten im Einzelnen umstrittän, in wetctram U-ri""gz' B' Löcher in die Erde gegraben wurden und wer die Beschädigung.n ar iaun hervorgerufen
hat' Jedoch wird von S.eiten der Beklagten und der BeigeladEnei rJine piotzliche, gefahrenab-
wehnechtlich nicht mehrzu tolerierenJe Entwid<lung aä Montag, dem 27.O4.ZA1g-beschrieban,
die eine weitore Duldu.ng Ober einen fängeren Zeitra-um als eine-ötuno" uoirig unzumutuer machte.
Es ist daher aehr fraglich, ob in der bishlr beschriebenen Entwicklung eine Eskalation der Gefah-rensituation zu sehan ist, die crie gaseEte kuze naumunjsfriet rcctrrärtigt- - '

Da. die Kammer in jedem stadium des VerFahrens den Versuch einer gutlicrren Einigung unter-nehmen aoll, schlago ich den Beteiligten folgende vergleichrreise Regilung vor:
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1. Pi".Beteiligten gehen ubercinstimmend davon aus, dass die Außerungen des Verlretere der
Beigeladenen und das Verhalten der bateilig(en Perconen sowie die Tatüche. daes polizeilich
nicht eingegrifien worden war, vom Klllger ils jedenfalls vortlbergehende, abei nicht befristete
Duldung der Veraammlung angesehan werden konnte.

2'-Die-Beteiligten sind sich einig, dass Art. I GG nicht ohneWetteresden Zugang zu nicl,rt dem
Öffentlichen Verkehr gewidmeten Grundst0cken eröffnet, eondem beieiner lnöreasenabwägungt1 Sinne einer praktiechen Konkordanz aucfr die betrieUiictren und wirtschaftlichen Interesscn dee
Grundstückseigentümers zu berücksichteigen sind.

9 .Dl" Beteiligten sind_sich einig, dass angesichts der unter 1. und 2. getroffenen Annahmen einefaktische Räumungsfrist von einer Stunde zukuz bemessen warwenn eine plöEliche Egkalation
der Situation vor Erlass der ersten der streitgegenständlichen Verfilgungen nicht nachgewiaeenwerden kann.

1'-9i" Beteiligten erklären durch die Annahme dieaee Vergleichavorschlages die Verfahren S A75/09 und 5 A 76/09 für in der Hauptsache erledigt. e

I Dq Kfäger träg12}%und"die Beklagte 80% der Kosten des Verfahrens. Drb Beigetadene trägtihre eigenen außargeichflichen Kosfei (S 162Aös. 3 VweOl

Einer Stclf ungnthme.der Beteiligfien zu.dieeer Verfügung sehe ich bic zum Og,ag.zofientgegcn.
lch weiee aber darauf hin, dass es sich dabei nicht ui eiäe FristseEung nach $ gZ U MI,GO han-delt, eondem sich daraus ergibt, dass beieinem Zustandekommen oes-Vergleiähs durch schriftli-
che Annahmeerklärungen der Termin am 10.03.2010 noch abgetacen weraän'ru...

Mil freundlichen Gr{ißen
S ch I ing m a n n -Wende n burg


